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GEMEINDE HAIMING 
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Reg. Bezirk Oberbayern 

Bebauungsplan Nr. 8 

Neuhofen 

FESTSETZUNGEN 

M= 1: 1000 

1. E r I ä u t e r u n g: 



Kennzeichnung und nachrichtliche Übernahmen 

1.1 Teilung der Grundstücke(neu zu vermessen) 

1.2 2 Grundstücksnummerierung 

1.3 -0-- - Flurstücksgrenze mit Grenzstein 

1.4 ~ Wohngebäude 

1.5 ~111111111 Wirtschaftsgebäude /Nebengebäude 

1.6 t~ abgemarkter Weg 

2 V erk:ehrsfiächen 

2.1 '!~ Wohnstraße verkehrsberuhigt ( 30 km/h) 
Fahrbahnbreite 4.50m einschließlich 2 Zeiler 
Bankett 0, 75 m links und rechts (Schotterrasen) 
W endeharnmer. Radius 8 m , Randstreifen 0,50 m befahrbar 
Verkehrsinsel Pflasterung 0,50 m befahrbar 



2. 2. Sonstige Festsetzungen 

2.2.1. 

2 • .2.2 . . 

2.2.3. 

2.2.4. 

: ST l 
L.....! 

---~ 

Flächen für :private Stellplätze; die zur 
Straße hin nicht eingezäunt werden dilr
f en. Tiefe mind. 5,00 m, b = 3,00 m, ge
messen von Straßenbegrenzungslinie 

Flächen für Garagen, Zufahrt in Pieil
richtung. Dachneigung und Dacbdeckung 
sind dem Hauptgebäude anzupassen. 

Grenze des · räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes 
Mülltonnenstandplatz 

3. ~-mJ:am ~ 

3. 1. Bauliche Nutzung 

3.1.1. 

3 .1.2. 

Art der l::aulichen N.itzung 
r--------, 
: ~: 
1 (~7 ' 
1 ~ 1 

Dorfgebiet 
L.- _______ _, 

Es bleibt nicht auszuschließen, daß durch die 
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
gelegentlich Geruchsbelästigungen auftreten. 

Maß der l::aulichen N.itzung 

§ 4 ·BauNVO 

Soweit sich nicht aus sonstigen Festsetzungen geri..ngere 
Werte ergeben, gelten folgende Werte: 

3.1.2.1. ~ IT}ij_X.• 

GRZ 
GFZ 
so 
max. 
GRZ 
GFZ 
so 

, 2 Vollgeschosse 
= 0,40 
= 0,80 

3.1.2.2. 

3.1.2.3. 

35 - 38° 
2 Vollgeschosse 
= 0,40 
= 0,80 

28 - 32 ° ohne Kniestock 

JOie gültigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft 
de·r Feinmechanik und Elektrotechnik düe elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmun:-: , ; 
gen sind einzuhalten. Nähere Auskünfte darüber sind: von der OBAG 
Bezirksgeschäftstelle einzuholen. 
Das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Ent
sorgungsanlagen ist zu beachten. 
Der Beginn aller Baumaßnahmen ist der OBAG -Bezirksgeschäftstelle 
rechtzeitig zu melden. 



3 . 2. Stellung der baulichen Anlagen 

3.2.1. B 
3.2.2. 

die .im Plan eingetragene First
richtung als Vorschlag -
Ändel:ung der Firstrichb.mg um 90° 
rröglich 

die .im Plan eingetragene Firstrich
tung der Hauptgebäude ist zwingend 
einzuhalten. 

3. 3 . Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Erdgeschoßfußb'::idenhöhe wird mit max. O, 3 m über der Höhe der 
Verkehrsflächen festgelegt. Diese Festsetzung erfolgt in Abbän
gigkei t von der Höhenlage des Entwässerungskanals . 

Die Entwässenmgsnöglichkei t des Kellergeschosses ist in den Bau-
vorlagen nachzuweisen. "-'.' 

3. 4. Garagen und Nebengebäude 

Garagen in Kellergeschossen sind nicht zulässig. 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nicht zulässig. 

Traufen - Wandhöhe: Einfahrtsseitig Dicht über 2, 75 m. Dächer von 
Garagen und Nebengebäuden sind als Satteldächer auszubilden. Die 
Garagen sind in Bauhöhe, Dachfom und Dachneigung dem Hauptgebäude 
anzupassen. Verscbneichmgen der Dachflächen mit dem Hauptdach sind 
konstruktiv und gestalterisch einwandfrei zu lösen. 

3.5. Stellplätze 

Die Zufahrtsbreite von Garagen darf max. der Breite der Garage 
entsprechen. Die Garagenzufahrt ID..1ß mindestens 5, 00 m tief sein 
und darf zur öffentlichen Verkehrsfläche nicht eingezäunt sein. 
Nebenei nanderliegende Zufahrten sind nicht einzuzäunen und al:ge
stiIImt zu gestalten. 

Die Befestigung der Garagenzufabrten ist wahlweise mit 

a) Natursteinpflaster 

b) Rasengittersteinen 

c) Betonsteinpflaster 

auszuführen. 

Empfehlung: 

Bei längeren Garagenzufahren wird zu 1::esseren gestalterischen Ein
fügung in den Gartenl::ereich die Befestigung von nur 2 parallelen 
Fahrsp.iren empfohlen, 1::ei gleichzeitiger Begrünung der Restflächen. 



3.6. Sichtfelder 

Sichtdreieck mit Angal::e der Schenkel.:. 
länge 

Im Bereich der Sichtflächen ist keine 
Bebauung, Bepflanzung oder sonstige 

---=======~==========-- Sichtbehinderung von mehr als O, 80 m 
~ Höhe über den Verbindungslinien der 
!UNO 

Fabrb3bn zulässig, mit Ausnabme von 
30.0 111 30.0 o 

hochstämnigen Bäl..lireil. 

3.7. Grünordnerische Festsetzungen 

3.7.1. 

3.7.2. 

Textlichen Festsetzungen 

An der Nordseite des Baugebiets ist auf privatem Bereich· eine 
brtsrandeingrünung mit Obstgehölzen zwinqend voraeschrieben. 

Rechtliche Gnmdlagen für die Festsetzungen im privaten 
Bereich ist § 39 b BBauG im Sinne § 30 BBauG • .Auf eine 
durchlaufende und lockere Bepflanzung zur freien Land
schaft im Bereich der privaten Grünflächen ist besonders 
zu achten; je 250 qm Grundstücksfläche ist ein Großbaum 
zu pflanzen. 

Gegenüber landwirtschaftlich genützten Grundflächen ist mit 
Bäumen mit mehr als 2, 00 m Höhe ein Abstand von 4, 00 m ein
zubal ten. (Siehe AGBGB, Art. 48) 

Bäume, FfJanzJisten: 

Als Alleeba.um und Straßenbegleitgehölz besonders geeignet: 

Acer platanoides 
Tilia comata 
Ulmus cai:pinifolia 
Acer campestre 
cai:pinius betulus 
c;uercus rol:ur 
Sorl:us intennedia 

Spitzahom 
Winterlinde 
Feldulme 
Feldahom 
Weißb.lche 
Eiche 
Mehll:eere 

Die Bäume sind als Hochstämne, Mindeshöhe 350 - 400 cm, 
MindeststanmJmfang 18 - 20 an zu pflanzen. 

In Ergänzung bzw. al tel:Dati v zu den angeführten Baumarten 
können im privaten Bereich Obstgehölze (Hochstämne) ge
pflanzt wemen. 



3. 7 .3. Sträucher, Pflanzlisten: 

Als Unterpflanzung zu Alleebäumen sowie Hinterpflanzung 
seitlicher Zäune besonders geeignet: 

UnteI:pflan.zuIJg Al leetänm ~ 

Aussaat extensiver Rasemnischungen mit hohem 
K..-äuteranteil. 

HinteI:pflan.zuIJg seitl. 1.ämle: 
.. 

Co:cyllus aveJlana 
Vib.u:num lanta.oa 
Ligustrum vulgare 
Symphoricaz:p:)S chenaulti 
Sorb.ls aucuparia 
Co.DlUS mas 
Co.DlUS sanguinea 
Potentilla i. Arten 

Haselnuss 
oolliger Schneeball 
Liguster 
Scbne<=>~-re 
Vogelb::ere 
Ko.z:nelki.rsche 
Hartriegel 
Fingerst:::auch 

Die Sträucher sollen in den Größen 100 - 150 an gepflanzt 
werden. 

3.7.4. Fflanzgel:ote 

• 
öffentliche Grünflächen 
i. S. von § 9 (1) Nr~ 15 

zu pflanzende Bäume im öf
fentlichen cder privaten 
Bereich nach l?flanzliste 
(s. Punkt 3.7.2. Bäume} 

:cecksträucher als freiwach
sende Hecke in Verbindung 
mit Fflanzgel:ot ( s. I'uPkt 
3. 7 .3. Sträucher) zur · 
r:urcb.grünung. 

Landschaftsfrem:le, säulenfOilllige, blaunadelige, J::.tmtJ aubi ge 

und exotische Züchtungen siIJd unzulässig. 



4 .1. Gel::'äPdef estsetztmgen 

Gestaltung UIJd 
P.I:O];:OI'tion; · 

Fa~sadengliedel:tmg 
und Mate:d aJ : 

~: 

lt3mjne-

Sonnenkollektoren: 

Die Gal:äude silld so zu gestal t2n, daß 
sie in Einklang mit Art. 3 und Art. 12 
EayOO nicht verunstaltend wil:kan. Unter 
Berücksichtigung der ortsüblichan Bau
weise und wegen der Anpassung an das 
vorbandQ,.,e Straßen-, Orts- und Land
schaftsbild wird darfib?rb i nans folgendes 
festges2tzt; 

Ausnabxr.osweise sind an.stalle von Sattal
dächem ande-re Dacbfcmnen (z. B. Pu.lt
däcber) zulässig, w-enn sie gestal ta-""isch 
gut gelöst und mit den Genebmigungsl:e
b.örden vorab einvernebrnJ ; c!l geklärt wer
den. 

. 
Das ve,+äl tnis von HausJ änge zur Haus-
breite daI:f 5 : 4 · Dicht unterschreiten, 
der First muß in Längsrichtung des Gebäu
des zu liegen kcnmen. 

Die Gebäude sind in WJ:P,li:ztem Mauel:Wel:k 
~-ll- Teil.weise HolzveI:kle.idwlgen 
sind erlaubt. Glasb3usteine sind Dicht · 
zulässig. Für die verpitzten Wandflächen 
sind nur z:uhige Sb:ukturen und gebrochene 
Faz:btöne zu ve-T"Wenden, die Holzbauteile 
können natw:belassen bleiJ:en, bzw. mit 
heller bis mi tte J brauner Lasur nacb1:ehan
del t we..."1ien. Unzulässig ·siD(i „alle Ar-..en 
von Vei:kleidungungen außer, Holz. 

Na:t:w::::ote Dachziegel cder Pfanne:cdedamg 

Missen in Fi.rst:Dähe aus dem Dach stoßen. iSi 
und sind vez:putzt auszuführen. t::;';.,~: 

Bauliche An.lagen zur Jmfnabrre l:ew~li~j 
AbfaJ Jb?häJter sind auf vor Einsicht ge-;~ 
scbütztan Flächen des Grulldstüc.1<3 cder 1~-"J 
als Wande:inbaubehäl ter auszu..~~- ter 1f 
Nachweis ist im Zuge der Baueingal:e zu :-;r 
e.cbringen. . ~r '" 

Die Kollektoren sind in die Dachfläche 
zu integrieren. 



4.2.1. Schema mit Darstellung der Meßgrößen 

D = Dacbneigunq 
0 = Ortgailq- .• 

- s „ Sockel 

1 ! 
~:===----=l 

~ 
K = Kniestcclc 
T = T::au:fül:erstand 
T'-ii = 'I=allienwandhöhe 

4.2.2. ZUlässig siild eu-1:sprachend der Festsatz'.mgen im 
Eebammgsp.lan folgende Gei-.äJ,d0 : 

Haustip E+D 

" 

Dachfaz::n: • 
Dacbneigmig: 
Kniestode: · .,. 

""-• . .::~-..:..::u.u.; ~ -

stand: 

Traufen
wandbbäe~ 

2 Vollgescb.oßen 

Sai..;.aldat'.'ll (SD) 
.35 -3~ 

ma}['. 1. / '1~ m, (OK Robdec.T.ce 
bis Sc!mitt Dacbaußenhaut 

· an der Außenwand) 

max. O, 80 m, bei über 
Außenwa.Dd vorspringenden. 
Ea.l.~n.en bis zu SO an mehr. 

max. 4,80 m ab OK GeJände 

Ortganq: max. 1, 00 m 
Sock:eJ absatz: max. 0, 30 m ab OK 1 ;i,.,,,~ 

St0 bende 
tachgaul::en: 

Zulässig ab einer :cach
neigung von 30° mit eiiler 

·max. Fensterfläche von 
1,20 qm je Gaube. 
Liegende tach:fenster siDd 
nur für ~rPDrärrne (Ab
ste J J raum. Kiiche, Ead) 
zulässig. 

: : Schema. -~.-:~{'.?E + D 
·_ ~ ~:.· ... ~~·, :· 

1--..,.,._ ________ -t __ ,__...... JI,,.},_ ____ ! __ _ 

KG 

0 ,... 
0 



HaustyJ;, II 

Schema Haustyp ·_rr 

M = l : 250 . 

Gebäuc.e mit 2 Vollgeschoßen max. 

Dachfcr:n: 
Dadmeigung: 
Kniest..l"'C.ic: 
Tl::au:fill:e_'"Stand: 

Traufen
wandhöhe: 

Ortgang: 
Scc.1<:elabsatz: 

Sa~eJdach_ (SD) 

28-3-2-0 

nicht zulässig 
max. 0,80 m 

max. 6, 20 m ab OK Ge: 1 '>nde 

max. 1,00 m 
max. 0,30 m ab Ge ·· ~ 

4.3 Ei nfM ~ 

EinfM~ für Ein- uDd ZWei.fa111:ilienbäuser: 

Art: An St:i::aßensei te senkrechter Ho.lz.la.ttenzabn, sonst 
Mascbendrab:tzaun mit Hec'!cenbi ntaz:pr7 anzmg. 

Sichtbare Zaun:ftJIJdaaante Uild Begrenzungsmauern 
fil:ler · 10 cm siDd nid1t zulässig. Die Höhe aller 
Za1marten einschl. Fundarren-t-.e ist auf stra{3ensei tiq 

• max. 0, 80 m, sonst .mf max. 1, 00 m begl:eDzt. 
Höhere Ei nf:d edmlgen siild mJr in PODll V0Il ., eberrlen 
Hecken zulässig. Pfeiler für Türen uni Tore sim 
in. Holz, veI:pitztem a1er weiß gestrichenem Mauer-

.;, werk, cder glatten Sichtbeton auszuführen. 

. .,.,~ . . ,_ 

... -·. ~~--B?-," -
Zaunverlauf gegeiliil::er dec öffentlichen Erschli~:.:?~'-· 

.. ' . di -e__, -- .:fG.1.: st:::aße z,.:u:uckversetzt, DZW. der Zaun i!l e =~-:t-'Jc·:· 
r.mq einb=zcgen. ·:'f~?~~-

· Bepflanzung entsprechend natürlichem ?.uchs, keim 
regelmäßig gescbni ttonen Hec.'lcen. 
(Siehe Punkt 3. 7 .3. Sträucher, FfJ anzl i !ite) 

:-·=,_;•• ' 

·.:/ f:. .. · 



VERFAHRENSABLAUF 

1. die Gemeinde hat am 16.03.1995 die Aufstellung des Bebauungsplanes ~elJ-

Haiming den 13.04.1995 K~eister 

2. Der Plan wurde im Entwurfbearbeit.et,. von Ard.litekturbüro Hörmü~oning- Auftraggeber der Gnmdstückseigentümer - Februar 1995 

a.cbe>ut1ng1,A,dritdct ~ , ~~MOLLll, 
r, DJp .,"/Zlt/,_~ ~ I / 

r.~Ohlenstr, 8, TeL 08683/1259 U 
3. Beteiligung der Bürger durd.l '-Bek~a1n~IlM~~~}i 1 Satz:~ in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 BauGBMaßnahmenG 

Haiming 22.03.1995 ~germeister 

4. Der Gemeinderat hat am 12.04.95 den Entwurf gebilligt. 

5. Auslegun~erfahren gern.§ 3 Abs. 2 BauGB in Verbinchmgmit § 2 BAGBMaßnahmenG 
Auslegung vom 24.04.1995 - 26.05.1995 ~ 
Ort und Zeit der Auslegung sind am 13.04.95 ortsüblid.l bekanntgema w ~-

Haiming 13.04.1995 K ~germeister 

6. D,,-Gunonda,tl,,t="6•0'-~< do, """'•unlOPJ,n - § 10 &uGB ,b ,L~I=. 
Haimingden .,f()_ Dr /tl!l~ ~eister 

7. Das LandratsamtAhöttinghatmitBescheid vom 23.08.1995 deni:uungsplan genehmigt. 
keine Verletzung der Redrtsvorsduiften gehend gemacht 

Haiming den 1 9 • 0 9 -i{ 9 9 5 1. B germeister 

8. Die Gemeinde hat die Durchführung des Anz.eigeverfahrens am 
ortsüblid.l durd.l Anschlag a.d. Amtstafel 

19.09.1995 

bekanntgemacht und daraufhingewiesen, daß der Bebauungsplan mit Begründung zu jedermanns 
Einsid.lt bereitgehalten wird. 
Auf die Vorschriften des§ 44 Abs. 1 bis 4 und§§ 214,215 BauGBwurdehin~el-Vi 
Der Beubauungsplan ist damitnad.l § 12 Satz4 BauGB am 19 .09 .1'::195 
rechtsverbindlid.l geworden. 

Haiming den 20.09.1995 
~ 
1. Bürgermeister 
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